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ZEITGESPRÄCH

Reform der 
Unternehmensbesteuerung

über die Notwendigkeit einer Reform der Unternehmensbesteuerung in der 
kommenden Legislaturperiode herrscht zwischen den Parteien weitgehend Einigkeit. 

Anders sieht es jedoch hinsichtlich der Inhalte aus. Die Vorstellungen der Bundesregierung 
erläutert Dr. Friedrich Voss, die der SPD Ingrid Matthäus-I\/Iaier

Friedrich Voss

Entscheidungen zur Unternehmensteuerreform können nur 
im Gesamtzusammenhang getroffen werden

Die dreistufige Steuerreform  
1986, 1988 und 1990 ist nacfi 

Volumen und Struktur das bedeu
tendste Reformwerk in der Steuer- 
geschicfite der Bundesrepublik 
Deutschland. Die steuerlic fie  Bela
stung von Bürgern und W irtscfia ft 
wird nicfit nur dauerfia ft gesenkt, 
sondern das S teuersystem  wird 
auch weitreichend um gestaltet.

Den Schwerpunkt der Reform b il
det die Einkommensteuer. Nach 
den erheblichen Verbesserungen 
der Unternehm ensbesteuerung in 
den Jahren 1983, 1984 und 1985 
war bei ihr der Reform bedarf am 
größten. Von einer um fassenden 
Neugestaltung des E inkom m en
steuersystems -  Tarif und Bem es
sungsgrundlage -  werden zu Recht 
eine nachhaltige Förderung berufli
cher Leistung und betrieb licher In
vestition, ein starker Impuls für zu
sätzliches W achstum und die Schaf
fung neuer A rbeitsplätze erwartet. 
Die gesam tw irtschaftliche Entw ick
lung nach den beiden S teuersen
kungsschritten 1986 und 1988 hat 
diese Erwartungen eindrucksvoll 
bestätigt.
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Die Steuerpolitik steht nun vor a l
lem vor der Aufgabe, durch weitere 
Stärkung der Investitions- und Inno
vationskraft der Unternehm en die 
W ettbewerbsfähigkeit und A ttraktiv i
tät des Produktionsstandorts Bun
desrepublik Deutschland auch in 
den neunziger Jahren zu sichern 
und die Basis für höhere Beschäfti
gung weiter zu verbreitern.

M it der zunehm enden weltweiten 
Verflechtung und der im m er größe
ren Freizügigkeit innerhalb der Eu
ropäischen G em einschaft wird eine 
noch stärkere in ternationale A us
richtung auch der deutschen S teu
erpolitik unum gänglich. Offene 
Märkte sind für unser Land die w ich
tigste G rundlage für W achstum, Be
schäftigung und W ohlstand. Sie be
deuten jedoch zugleich, daß sich 
der weltweite Strukturwandel ra
scher und stärker auf die W ettbe
werbsbedingungen unserer W irt
schaft ausw irkt als bei den m eisten 
Konkurrenzländern.

Die zweife llos hervorragenden 
S tandortstärken der Bundesrepu
blik Deutschland, insbesondere die

hohe fachliche Qualifikation der Be
rufstätigen, die gute Infrastruktur, 
das hohe Niveau von Forschung 
und Entwicklung sowie die w irt
schaftliche, politische und soziale 
Stabilitä t unseres Landes müssen 
deshalb durch eine Verringerung 
der im m er noch zu hohen S teuerbe
lastung der Unternehm en ergänzt 
werden.

Schwächen 
von Modellrechnungen

Den in diesem  Zusam m enhang 
häufig angeführten Berechnungen 
zur G ew innsteuerbelastung deut
scher Unternehm en, die -  entspre
chend ihres m ethodischen Ansat
zes und der zugrunde gelegten A n
nahm en -  sowohl äußerst hohe Be
lastungswerte als auch besonders 
niedrige Prozentwerte ausweisen, 
verm itteln im internationalen Ver
gleich kein zutreffenden Bild. So soll 
zum Beispiel mit M odellrechnungen 
der Eindruck entstehen, daß die G e
w innsteuerbelastung im Durch
schnitt rund 70 %  beträgt. Die M o
dellrechnungen weisen nahezu 
ausschließlich die in den S teuersät

223



ZEITGESPRÄCH

zen zum Ausdruck kom m ende Tarif
belastung bei der G ew inntfiesaurie- 
rung aus. Die Vorteile unseres A n
rechnungssystem s bei der Körper- 
scfia ftsteuer bleiben dabei unbe
rücksichtigt.

Dem werden M odellrechnungen 
gegenübergestellt, die aus gesam t
w irtschaftlichen Daten zu einer Be
lastung von lediglich rund 20%  
kommen. Sie leiden unter m ethodi
schen M ängeln und einer zu star
ken Pauschalierung der S teuerbela
stung. Im übrigen geben gesam t
w irtschaftliche Durchschnittsgrö
ßen keine Auskunft über die ta tsäch
liche Belastung bestim m ter Unter
nehm ensbereiche oder gar e inze l
ner Unternehm en. Im Regelfall 
dürfte die steuerliche Belastung des 
Gewinns deutscher Unternehm en 
niedriger als 70 % , aber auch deut
lich höher als 20 %  sein. Rechneri
sche Vergleiche der S teuerbela
stung von Unternehm en in verschie
denen Ländern sind unter anderem 
wegen unterschiedlicher Bem es
sungsgrundlagen m it zusätzlichen 
Problemen behaftet und daher mit 
noch größerer Vorsicht zu in terpre
tieren.

Bei allen Berechnungsversuchen 
darf zudem  nicht übersehen wer
den, daß neben der effektiven S teu
erbelastung des Gewinns der Unter
nehmen Investitions- und S tandort
entscheidungen von der Entw ick
lung der steuerlichen Rahm enbe
dingungen in anderen möglichen 
Standorten geprägt werden. Diese 
Entwicklung ist zur Zeit ganz w e
sentlich von Entlastungen und Um 
strukturierungen der S teuersy
stem e geprägt. Überall wird ver
sucht, Leistung und W agemut durch 
bessere Steuern neu zu m otivieren 
und so ein Wachstums- und investi
tionsfreundlicheres Klima zu schaf
fen. In nahezu allen Staaten geht es 
zudem  darum, Verkrustungen und 
fragwürdige Besitzstände aufzubre
chen, um so w ieder eine gle ichm ä

ßigere und breitere S teuerbasis zu 
erreichen. Fast überall ist d ies auch 
von dem  Bemühen um eine ausge
wogenere Struktur zw ischen direk
ter und indirekter Besteuerung be
gleitet.

Wettbewerb der Steuersysteme

Die Ankündigung der Bundesre
gierung, die U nternehm ensbe
steuerung langfristig zu reform ieren 
und die Unternehm en im Rahmen 
der haushaltspolitischen M öglich
keiten steuerlich zu entlasten, muß 
deshalb auch vor dem  Hintergrund 
dieses in den achtziger Jahren ein
getretenen „in ternationa len W ettbe
werbs der S teuersystem e“ gese
hen werden.

Die Steuerpolitik im Bereich der 
Unternehm ensbesteuerung steht in 
den neunziger Jahren erneut vor e i
ner W eichenstellung: W eiterhin a ll
gem ein hohe Sätze, dafür aber Be
günstigung des einbehaltenen G e
winns, oder allgem ein niedrigere 
Sätze und weiterh in G ewinnver
wendungsfre iheit?

Vielfach wird kritisiert, daß in der 
Bundesrepublik Deutschland der 
e inbehaltene G ewinn von Kapital
gesellschaften steuerlich höher be
lastet werde als der ausgeschüttete 
G ewinn. Die Selbstfinanzierung der 
Kapitalgesellschaften würde in
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praktisch allen w ichtigen Konkur
renzländern im Vergleich m it den 
deutschen Kapitalgesellschaften 
bevorzugt.

Der Verweis auf die Entkoppe
lung der S teuersätze im Ausland 
vernachlässigt jedoch die Konse
quenzen unterschiedlicher Körper
schaftsteuersystem e für die Höhe 
der steuerlichen Belastung der A n
teilseigner. Es wird lediglich auf die 
steuerliche Belastung des e inbehal
tenen G ewinns abgestellt. Die ins
gesam t recht günstige Behandlung 
der ausgeschütteten Gewinne in 
der Bundesrepublik, die durch die 
Vollanrechnung der ausgeschütte
ten Körperschaftsteuer auf die Ein
kom m ensteuer bew irkt w ird, bleibt 
dam it außer Betracht. Eine derar
tige Betrachtung wird dem  G rund
gedanken des Anrechnungssy
stem s nicht gerecht. Bei deutlich 
n iedrigeren Körperschaftsteuersät
zen würden die Kapita lgesellschaf
ten steuerliche Vorteile gegenüber 
Personengesellschaften haben. 
Die G ew innbesteuerung wäre nicht 
rechtsform neutra l.

Das klassische System  der Ge
w innsteuerbelastung bei der Kapi
ta lgesellschaft m it zusätzlicher e in
kom m ensteuerlicher Erfassung der 
Ausschüttung beim Ante ilse igner 
führt in der Regel zu einer höheren 
Belastung des ausgeschütteten G e
winns. Hohe Steuerbelastung des 
ausgeschütteten Gewinns trotz 
n iedriger Körperschaftsteuer kann 
die Folge sein. Beispielsweise er
gibt sich in den N iederlanden nach 
der Senkung des Körperschaftsteu
ersatzes von 42 auf 35 %  und des 
Höchstsatzes bei der E inkom m en
steuer von 72 auf 60 % eine Steuer
belastung des ausgeschütteten G e
w inns von 74 %.

Ordnungspolltische Problematik

Bei der Forderung nach einer 
„A bkoppelung" der Körperschaft
steuer von der E inkom m ensteuer
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wird zudem die ordnungspolitische 
Problematik einer solchen Rege
lung vernachlässigt. Die Entschei
dung über die aus der S icht des Un
ternehmens w irkungsvollste Ver
wendung des Kapitals sollte steuer
lich m öglichst wenig beeinflußt wer
den, um eine optim ale Verwendung 
der knappen Produktionsfaktoren 
zu ermöglichen. In einem  m arktw irt
schaftlichen W irtschaftssystem  ist 
die Freiheit der G ewinnverwendung 
eine der Stärken eines funktionie
renden Kapital- und Finanzm arktes. 
Deshalb kommen entsprechend der 
steuerpolitischen G rundlinie der 
Bundesregierung und im Einklang 
mit der internationalen Entwicklung 
eine weitere Senkung der S teuer
sätze bei der E inkom m ensteuer 
und der Körperschaftsteuer sow ie 
eine Reform der G ewerbesteuer in 
Betracht.

Über die Notwendigkeit e iner Re
form der G ewerbesteuer sind sich 
alle Beteiligten einig. W enn aus die
ser Erkenntnis heraus bislang noch 
keine Maßnahmen ergriffen worden 
sind, so liegt das in erster Linie an 
der Frage, durch w elche geeigneten 
Alternativen den G em einden unter 
weitestgehender W ahrung ihrer 
Steuerautonomie der notwendige 
Ersatz für die w egfallenden E innah
men aus der G ewerbesteuer ge
währt werden soll und w ie ein ver

nünftiger Interessenausgleich zw i
schen Gem einden und W irtschaft 
gewährle istet werden kann. Zahlre i
che Vorschläge und M odelle liegen 
auf d e m lis c h , die für eine Neurege
lung sorgfä ltig zu prüfen sind.

Die Reform der G ewerbesteuer 
ist nicht nur unter dem  G esichts
punkt e iner Verm inderung der 
G renzsteuerbelastung zu sehen, 
sondern steht auch im Zusam m en
hang m it einer Reduzierung der er
tragsunabhängigen Belastung. D ie
sem Aspekt könnte aber auch bei 
der betrieblichen Verm ögensteuer 
Rechnung getragen werden. Bei 
Kapitalgesellschaften w ird das Ver
mögen w irtschaftlich doppelt be la
stet. Verm ögensteuerpflichtig sind 
sowohl die Kapitalgesellschaften 
m it dem  Betriebsverm ögen als auch 
die Kapita lante ilse igner m it ihrem 
Anteilsbesitz, der das Vermögen der 
Kapitalgesellschaft repräsentiert.

Die Vermögensteuer, deren Exi
s tenzberechtigung zum indest für 
den Unternehm ensbereich im m er 
w ieder bestritten wird, belastet dar
über hinaus die Eigenkapita lb ildung 
der Unternehm en und dam it deren 
Fähigkeit und Bereitschaft zu ris iko
behafteten Investitionen. Gerade in 
w irtschaftlichen Perioden, die einen 
hohen Anpassungsbedarf an sich 
ändernde Rahm enbedingungen er

fordern, kann sich die Verm ögen
steuer daher krisenverschärfend 
auswirken. Zu beachten ist aller
dings, daß ertragsunabhängige 
Steuern den erfolgreichen und den 
erfolglosen Unternehm er g le icher
maßen belasten, während ertrags
abhängige Steuern den erfo lgre i
chen gegenüber dem  w eniger er
folgreichen Unternehm er d iskrim i
nieren. Wenn die Bereitschaft zu 
m ehr Leistung, zu Innovation und 
Investition erhöht werden soll, um 
dem  tüchtigen Unternehm er g rö
ßere Entfaltungschancen zu eröff
nen, so müßten in erster Linie die 
gew innabhängigen Steuern weiter 
gesenkt werden.

Auch die Börsenum satzsteuer 
und die G esellschaftsteuer gehören 
auf den Prüfstand. Die G ese ll
schaftsteuer verteuert die Bete ili
gungsfinanzierung. Die Börsenum 
satzsteuer ist eine Belastung für 
den Finanzplatz Bundesrepublik 
Deutschland.

Entscheidungen über die e inze l
nen Elem ente einer U nternehm en
steuerreform  können nur im G e
sam tzusam m enhang getroffen wer
den. Der w irtschaftliche Erfolg von 
morgen und überm orgen ist das Er
gebnis der W irtschafts- und Steuer
politik von heute. Es m üssen des
halb je tzt die W eichen für die Zu
kunft richtig gestellt werden.
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Ingrid M atthäus-M a ie r

Eine aufkommensneutrale Umstrukturierung 
des Steuersystems ist notwendig

Eine Reform der U nternehm ens
besteuerung wird hieute nicht 

mehr einfach gleichgesetzt m it e i
ner allgem einen Steuersenkung für 
Unternehm en, wie das vor ein, zwei 
Jahren vie lfach noch der Fall war. 
Zwei G ründe sind m eines Erach
tens maßgebend dafür, daß sich 
zw ischenzeitlich eine differenzier
tere Betrachtung durchgesetzt hat.

Erstens wurde die Notwendigkeit 
einer Senkung der S teuerbelastung 
der Unternehm en mit der G efähr
dung des W irtschaftsstandorts Bun
desrepublik begründet. Davon kann 
heute ernsthaft keine Rede mehr 
sein. Eine hervorragende G ew inn
situation für die Unternehm en, eine 
rege Investitionstätigkeit mit begin
nenden Überh itzungserscheinun
gen und noch nie dagewesene Han
delsb ilanzüberschüsse mit weiter 
steigender Tendenz haben dem G e
rede von der G efährdung des W irt
schaftsstandorts Bundesrepublik 
den Boden entzogen.

Der zweite Grund: Lange Zeit 
wurde die Debatte um die Unterneh
m ensbesteuerung beherrscht von 
der These, in der Bundesrepublik 
würden Unternehm ensgew inne zu 
70%  weggesteuert. Es dauerte 
einige Zeit, bis nam hafte W issen
schaftler und unabhängige W irt
schaftsforschungsinstitu te e inge
hendere Untersuchungen vorleg
ten, die die These von der 70-% - 
Unternehm ensbesteuerung als Le
gende entlarvt haben, die allein des
halb in die Welt gesetzt wurde, um 
Steuersenkungen für die Unterneh
men durchzusetzen.

Mit der Realität haben solche Mo- 
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dellrechnungen ganz offenkundig 
wenig zu tun. Bezeichnend ist, daß 
in einer Untersuchung, die in Frank
reich durchgeführt wurde, Frank
reich als Höchststeuerland ausge
wiesen wird, während die Bundesre
publik einen M ittelp latz einnim m t. 
Selbst das Institut der deutschen 
W irtschaft hat sich inzw ischen von 
seinen eigenen 70-% -Berechnun- 
gen distanziert und dam it auf die Er
gebnisse m ehrerer seriöser w issen
schaftlicher Untersuchungen rea
giert, die alle zu dem Ergebnis füh
ren, daß die steuerliche Belastung 
des Gewinns deutscher Unterneh
men im Regelfall erheblich niedriger 
als 70 % ist.

Versachlichung der Diskussion

Zur Versachlichung der D iskus
sion hat wesentlich auch be igetra
gen, daß bei in ternationalen Verglei
chen über den einfachen Vergleich 
von tariflichen Steuersätzen auf e in 
behaltene Gewinne hinaus die Not
wendigkeit anerkannt wird, in die 
Untersuchungen auch die B esteue
rung ausgeschütteter Gewinne und 
die unterschiedlichen Vorschriften 
zur Erm ittlung der steuerlichen Be
m essungsgrundlage einzubezie
hen.

A llgem ein hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß die bisherigen, 
rein rechnerisch erm itte lten Steuer
belastungen der Unternehm en in 
den einzelnen Ländern auf sehr 
schwankenden Füßen stehen. Die 
tarifliche Besteuerung von einbehal
tenen und ausgeschütteten G ew in
nen und vor allem die Vorschriften 
zur Erm ittlung des steuerpflichtigen 
G ewinns wie z. B. die Regelung der

A bschreibungen oder die Zulässig
keit von steuerfreien Rückstellun
gen weisen in den einzelnen Län
dern sehr große Unterschiede auf, 
so daß rein rechnerisch durch Addi
tion von S teuersätzen erm ittelte Ge
sam tsteuerbelastungen wenig aus
sagefähig sind.

Dennoch haben die bisher vorlie
genden Untersuchungen einige 
w ichtige Detailerkenntnisse ge
bracht: Die steuerlichen Abschrei
bungsbedingungen sind in der Bun
desrepublik z. B. wesentlich günsti
ger als in allen anderen wichtigen 
Industrie ländern. Die steuerm in
dernde B ildung von Rückstellungen 
wird in der Bundesrepublik großzü
giger gehandhabt als in anderen 
Ländern. Und die tarifliche Steuer
belastung ausgeschütteter Körper
schaftsgew inne ist in der Bundes
republik eher n iedriger als in 
vergle ichbaren Ländern. Insge
sam t kann aus den vorliegenden 
Untersuchungen nicht der Schluß 
gezogen werden, die Politik müsse 
im Bereich der Unternehm ens
besteuerung in der Bundesrepublik 
für eine allgem eine Entlastung sor
gen.

Auch das Argum ent vom „in te rna
tionalen S teuersenkungswettlauf" 
hat bei näherem  Hinsehen keinen 
Bestand. Die in anderen Ländern 
durchgeführten oder konzipierten 
Reformen der Unternehm ensbe
steuerung sind m ehr oder minder 
aufkom m ensneutral. Zwar werden 
die tariflichen Steuersätze gesenkt, 
aber g leichzeitig wird die Steuerbe
m essungsgrundlage verbreitert, so 
daß die S teuerbelastung der Unter
nehm en insgesam t tendenziell
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gleich bleibt. In den USA wurden 
z. B. trotz der Senkung der S teuer
sätze die am erikanischen Unterneh
men in fünf Jahren mit 120 Mrd. S 
zusätzlich belastet, weil gleichzeitig 
die S teuerbem essungsgrundlage 
wesentlich erweitert wurde. In 
Österreich wurde zugle ich m it der 
Senkung der S teuersätze die de
gressive Abschreibung abgeschafft, 
so daß die Steuerbelastung der 
Wirtschaft in den nächsten Jahren 
tendenziell sogar noch steigt. Auch 
in den Niederlanden soll der Unter
nehmensbereich m it 1 Mrd. Gulden 
höher belastet werden.

Gegen pauschale 
Steuergeschenke

Wer glaubt, bei der Unterneh
mensbesteuerung nach dem  Motto 
„Die beste Steuer ist keine S teuer“ 
verfahren zu können, muß wissen, 
daß er damit unserer W irtschaft 
mehr schadet als nützt. W ir haben in 
der Bundesrepublik eine Reihe von 
Vorteilen, die es für unsere Unter
nehmen lohnend machen, hier zu 
produzieren. W ir haben das beste 
Ausbildungssystem der W elt und 
eine hervorragende Infrastruktur. 
Wir haben leistungsbereite, hoch- 
qualifizierte Arbeitnehm er und die 
weltweit höchste Produktivität. W ir 
haben einen sozialen Frieden, der 
den Unternehmen ein M inim um  an 
Streiktagen und S icherheit bei der 
Produktion garantiert. Das alles 
sind für unsere W irtschaft geldwerte 
Vorteile. Diese Vorteile kann es aber 
nicht kostenlos geben. Unser B il
dungssystem, unsere Infrastruktur 
und unsere soziale S icherung m üs
sen bezahlt werden. Der Staat 
braucht dafür von Bürgern und W irt
schaft ausreichende Finanzmittel. 
Auch für die Unternehm en muß ge l
ten, daß sie ihren gerechten und an
gemessenen Beitrag zur F inanzie
rung der notwendigen S taatsaufga
ben leisten. Pauschale Steuerge
schenke, die im Ergebnis den W irt

WIRTSCHAFTSDIENST 1989A/

schaftsstandort Bundesrepublik 
schwächen würden, können des
halb nicht in Betracht kommen.

Das heißt nicht, daß bei der Unter
nehm ensbesteuerung kein Reform 
bedarf besteht. Auch hier muß ge l
ten: Das Bessere ist der Feind des 
Guten. Die Ablehnung einer a llge
m einen Steuerentlastung der Unter
nehm en darf nicht den Blick davor 
verstellen, daß eine aufkom m ens
neutrale, w irtschaftspolitisch s inn
volle und inte lligente Um strukturie
rung unseres Steuersystem s not
wendig ist. Das S teuersystem  muß 
von schädlichen Verzerrungen be
freit und spürbar vereinfacht wer
den, um die A llokationsw irkung des 
M arktes zu stärken und die Voraus
setzungen für Investitionen und 
m ehr Arbeitsplätze zu verbessern.

Deshalb d iskutiert die SPD ge
genwärtig über e ine Reform der U n
ternehm ensbesteuerung für die 
nächste Legislaturperiode. Ziel d ie 
ser Unternehm ensteuerreform  ist 
die Verbesserung der steuerlichen 
Rahm enbedingungen für mehr In
vestitionen und m ehr A rbeitsplätze. 
Damit soll durch die Steuerpolitik 
ein Beitrag gele istet werden zur 
dauerhaften S icherung der W ettbe
w erbsfäh igkeit des W irtschafts
standortes Bundesrepublik und 
zum  Abbau der Arbeitslosigkeit.

Eine Reihe von Vorschlägen

Die SPD hat dafür bereits eine 
Reihe von Vorschlägen vorgelegt: 
W ir fordern die Einführung einer 
steuerfreien Investitionsrücklage 
fü r kle ine und m ittlere Unterneh
men. W ir wollen eine gezie lte Ver
besserung der steuerlichen Investi
tionsbedingungen für Um welt
schutz, Energieeinsparung und 
neue Energietechnologien. W ir w o l
len die tatsächliche steuerliche Be
nachteiligung von Investitionen in 
Produktivkapital gegenüber priva
ten Finanzanlagen beseitigen. 
Nachdem  die Bundesregierung ihre

Quellensteuer w ieder abgeschafft 
hat, ist die S icherstellung der steuer
lichen Erfassung hoher Kapitaler
träge nicht nur aus G ründen der 
Steuergerechtigkeit, sondern auch 

w irtschafts- und beschäftigungspo
litisch noch dring licher geboten als 
vorher. Und w ir sind der Meinung, 
daß die G ewerbesteuer reform iert 
werden muß, dam it aus ihr eine m o
derne S teuer wird, die den berech
tigten Belangen von Kommunen 
und W irtschaft gleicherm aßen 
Rechnung trägt.

Darüber hinaus sind gegenwärtig 
zwei grundsätzlich verschiedene 
Konzepte für weitere Reform m aß
nahm en bei der U nternehm ensbe
steuerung auf dem  Prüfstand: Zum 
einen der traditionelle Ansatz einer 
Verbesserung der a llgem einen A b
schreibungsbedingungen bzw. der 
E inführung einer allgem einen Inve
stitionszulage. Zum  anderen die 
aufkom m ensneutrale Senkung der 
Steuersätze bei g le ichzeitiger Ver
breiterung der steuerlichen Bem es
sungsgrundlage und konsequen
tem Schließen von Steuerschlupf
löchern nach dem Modell der USA. 
ln d iesem  Rahm en wird sowohl eine 
allgem eine Senkung der S teuer
sätze bei der Körperschaftsteuer und 
der Einkommensteuer als auch eine 
gezielte Senkung der Steuersätze 
nur für die Unternehmen geprüft.

N icht nur die Politik, auch die W irt
schaft ist gefordert, sich klar zu äu
ßern, w ie sie sich einen Abbau steu
erlicher Hem m nisse bei Aufkom 
m ensneutralität im Unternehm ens
bereich konkret vorstellt. Die SPD 
ist bereit, unterW ahrung des G rund
satzes der Aufkom m ensneutra lität 
über alle Vorschläge unvore inge
nom m en zu diskutieren. Aber eines 
muß klar sein: S teuersenkungen für 
die Unternehm en, die durch S teuer
erhöhungen für Arbeitnehm er und 
Verbraucher oder durch zusätzliche 
Staatsverschuldung finanziert wer
den, sind nicht vertretbar.
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